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Ueber den Erfolg der zehnjährigen Arbeit der P.P. M reden ist mir nicht

möglich. Er ist nachweisbar vorhanden', er steht aber zur Hauptsache nicht in

unserer Hand,

In der Diskussion wies der Porsteher der Pornmndich.iftsbehörde, Dr. für.
Paul Meerwein, nach, wie der Erfolg der Maßnahmen durchwegs von einer

innern Zustimmung entweder der Ellern oder der Kinder abhänge und wie bei

andauerndem Widerstand von Eltern und Hindern eilte ersprießliche Förderung
schwer gehemmt werden könne, so daß der Zweck der zwangsweisen Wegnahme
illusorisch werde und die Praris zu Zurückhaltung und Vorsicht in „aussichtslosen"

Fälleu führe. Auf Antrag von Herrn Gschwind, Dekretär der Allgemeinen
Armenpflege, der bei Zwangsmaßnahmen den Gesichtspunkt des Kinderschutzes

gegenüber der Achtung der Elternrechte mehr berücksichtigt wünschte und daraus
hinwies, daß bei rechtzeitiger Wegnahme gerade jüngerer gefährdeter Kinder
deren Widerstand noch nicht zu befürchten sei und die Ersaherziehung Erfolg
verspreche, wurde der Vorstand der ZentralkommipHn beauftragt, zu prüfen, ob nicht
bei einer allfälligen GeüBasrevinon der Vormundschaftsrat durch eine Vertretung

der Armenbehörden zu ergänzen sei.

Vorläufig werden nun die Armenbehörden in den Fällen, in denen sie zwangsweise

Wegnahme beantragt haben, eingeladen, sich noch in der jeweiligen
Verhandlung des Vorinnndschastsrates zu äußern.

Festsetzung eidgenössischer und kantonaler Hinter-
lassenenrenten und deren Abzug am Lohnnachgenutz
der Witwe eines zusolge Betriebsunfalles verstorbenen

Staatsbediensteten (Ausländers).
(Entscheid des Regierungsrates von Baselstadt vom 28. Juni 1921.)

Der Witwe eines zufolge Betriebsunfalles verstorbenett ausländischen
Arbeiters des Basler Gaswerks wurde durch Negierungsratsbeschlnß vont 2,D

September 1929 ein Lohnnachgenuß von 9 Monaten „unter Abzug der Witwen- ünd
Waisenrente" bewilligt. Diesen Beschluß vollzog das Gaswerk in der Weife, daß

es die Rente der schweizerischen NnsallversichermngSanstalt sowie die kantonale,
gemäß Gesetz über die Fürsorge des Staates bei Unfällen nnd Erkrankungen
feiner Bediensteten vom 29. Juni l919 auszurichtende Zniahreute von je 7ä h,

des Rwrmalanfatzes auf den Lohnnachgenuß anrechnete, so daß die Witwe für
diese 3 Monate total nicht mehr erhielt, als den Betrag des vollen Lohnes,
Hiergegen rekurrierte die Witwe an das Danitätsdepartement mit dem Begehren,
es sei ihr der volle Lohnnachgenuß ohne Rücksicht auf die eidgenössische Hinter-
lassenenrente anzuweisen; ferner sei ihr der volle Betrag der kantonalen Zu-
sabrente, nicht nur, wie geschehen, 7k> des normalen Rentenansahes zn bewilligen.

Das Danitätsdspartement wies das erste Begehren ab und trat auf das
zweite Begehren wegen Inkompetenz nicht ein. Im nachfolgenden Rekurs an den

Regierungsrat wiederholte die. Rekurreutin beide Begehren und stellte die dritte
Forderung aus, es sei ihr der Ausfall von 2b r, der eidgenössischen Hinterlasse-
nenrente vom Lanton zn vergüten.

Der Regierungsrat -hat,den Begehren der Rekurreutin keine Folge gegeben
mit nachfolgender Motivierung:

1. In erster Linie ist in formeller Beziehung festzustellen, daß der vorliegende

„Rekurs" hinsichtlich des Umfangs des Lohnnachgenusses als bloßes Wieder-



- U>!> -

erinägungsgesuch zu behandeln ist. Den Lohnnachgenuß niit der Bedingung des

Rentenabzngs hat der Negiernngsrat als die zur Bewilligung ausschließlich

zuständige Behörde schon durch Beschluß vom 25. September 1929 festgesetzt.

Tiefer Beschluß ist in Rechtskraft erwachsen. Wenn in der Folge die Witwe die

ungeschmälerte Ausrichtung des Lohnnachgenusscs erwirken wollte, weil der

Reutenabzug unzulässig oder unbillig sei, so konnte dies nur dadurch geschehen,

daß sie beim Regierungsrat ein Wiedererwägungsgesnch einreichte, nnd nicht

dadurch, daß sie die bloßen Vollzugsanordnungen deS Gaswerks auf dein

Rekursweg au das Tanitätsdeparteinent und an den RegiernngSrat weiterzog.
2. Durch den RegierungsratSbejchluß vom 23. September 192(1 war den

Hinterlassenen der Fortgenuß des Lohnes auf 3 Monate vom Todestage an
bewilligt worden „unter Abzug der Witwen- und Waisenrente". Der Begriff
„Witwen- und Waisenrente" umfaßt nicht nur die Witwen- und Waisenrente
der Witwen- und Waisenkasse der Basier Staatsangestellten, sondern auch die
eidgenössische und die kantonale Unfallrente der Hinterbliebenen; denn auch diese

Renten sind Hinterlassenenrenten, d. h. Witwen- und Waisenrenten. Da aber
der Verstorbene seines vorgeschrittenen Alters wegen gar nicht Mitglied der
Witwen- und Waisenkasse der Basler Ztaatsangestellten geworden war, konnte
hier der Abzug solcher Kassenrenten von vornherein nicht in Frage kommen.

Vielmahr konnte es sich überhaupt nur um die Verrechnung der eidgenössischen

und der kantonalen Hiuterlassenenrenten handeln. Daß nun der Regierungsrat
die Bewilligung des Lohnnachgenusses an die Bedingung des Rentenabzuges
geknüpft hat, kann rechtlich nicht beanstandet werden. Die gesetzliche Grundlage
für die Zubilligung von Lohnnachgenüssen bildet der 8 3 des Pensionsgesetzes
von 1388, wonach der Regierungsrat bei Todesfall den Hinterbliebenen einen
Besoldungsnachgenuß auf 3 Monate bewilligen „kann". Es steht daher im
Ermessen des Regierungsrates, ob überhaupt und eventuell unter welchen
Voraussetzungen und Bedingungen er einen Lohnnachgenuß beschließen will.
Infolgedessen ist der Regierungsrat zu der Anordnung befugt, daß Witwen- und
Waisenrenten staatlicher Fürsorgeeinrichtungen auf Lohnnachgenüsse anzurechnen

seien. Eine solche Maßnahme ist darum gerechtfertigt, weil der genannte
ff 3 des Pcnsionsgefetzes von der Voraussetzung ausgeht, daß den Hinterbliebenen
keine andere staatliche Fürsorgeentschädigung gewährt werde, und weil es
selbstverständlich ist, daß die Hinterbliebenen durch Inanspruchnahme verschiedener
Fürsorgeinstitutionen sich nicht beim Tode ihres Ernährers besser stellen sollen,
als sie gestellt wären, wenn dieser noch seinen normalen Lohn erhielte.

3. Die weitern Begehren um Gewährung der vollen kantonalen Zusatzrente
und um Vergütung des Ausfalls auf der eidgenössischen Hinterlassenenrcnte
stützen sich auf das kantonale Fürsorgegesetz. Sie sind aber rechtlich unbegründet.

a) Räch Art. 9(1 des eidgenössischen Unfallversicherungsgesetzes haben Hinterlassene

eines Ausländers nur Anspruch auf 75 HP der eidgenössischen Unfallrente.
Es fragt sich nun, ob als kantonale Zusatzrente ebenfalls nur 75 Z oder aber,
wie die Reknrrentin beansprucht, 19(1 ssi zu gewähren sind. Das kantonale Für-
iorgegesetz, insbesondere dessen Z 4, enthält zwar hierüber keine ausdrückliche
Vorschrift. Jedoch bestimmt es in Z 6 allgemein: „Erleidet ein Beamter,
Angestellter oder Arbeiter, der nicht bei der Schweiz Unfallversicherungsanstalt
obligatorisch versichert ist, einen Unfall (Betriebsunfall oder Nichtbetriebsunsall), so

besitzt er und im Falle seines Todes besitzen seine Hinterlassenen Anspruch auf
dieselben Leistungen, die den obligatorisch Versicherten und ihren Hinterbliebenen

n a ch M a ß g a b e de s e i d g e n ö s s i s ch e n K r a n k e n - u n d U n f a l l -
v e r s i ch e r u n g s g e s e tz e s zustehen, sowie auf die Ergänzung dieser Lei-
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stuirgen geuiätz U 3 und 4 des gegeiuvärtigen (Gesetzes." Hieraus ergibt sich mit
aller Deutlichkeit, daß nach der Meinung des Fürsorgegesetzes alle Bestimmungen

über die eidgenössische Unfallversicherung Anwendung zu finden haben, also

auch diejenigen über den Umfang der Ansprüche der Ausländer und ihrer
Hinterlassenen. Es handelt sich in den Fällen des Art. 99 des eidgenössischen Uufall-
verficheriingsgesetzes nicht um eine Analogie zu den Fällen der Art. 91 und 98,

die eine Verminderung der Bei sicherm« gsleistuugen je nach der Art des sie

auslösenden konkreten Unfalles vorschreiben, sonder» es handelt sich darum, daß

Ausländer von vorneherein, und zwar -unabhängig von der Art des Unfalles, nur
beschränkt, d. h. zu 75 >. versichert sind. Deshalb kommt Art. 9V des eidgenössischen

Unfallversicherungsgesetzes auch für die Bemessung der kantonalen Zusatzrente

zur Anwendung, obwohl das Fürsorgegesetz ihn nicht ausdrücklich erwähnt.

Im vorliegenden Falle, wo der zuletzt bezogene Jahresgehalt des Verstorbenen
4899 Fr. beträgt, und somit die eidgenössische Unsallrente der Witwe hs von
39 I ab 4999 Fr. — 999 Fr. p. a., stellt sich dalier die kantonale Zusatzrente auf
slsi von 39 F ab 899 Fr. lMchrertrag über 4999 Fr.) - - - 189 Fr. p. ».

b) Gegenüber dem andern Begehren um Vergütung des Ausfalles von
25 A auf der eidgenössischen Unsallrente sei auf ss 4 des kantonalen Fürsorgegesetzes

verwiesen, der vorschreibt: „wird die Invalidenrente auf den
Betrag ergänzt, der sich unter Zugrundelegung der vollen Jahresbesoldnng, auch

soweit diese 4999 Fr. übersteigt, ergibt. Dasselbe gilt, wenn der Versicherte
infolge eines Unfalles gestorben ist, für die Rentenansprüche seiner Hinterlassenen."

Weder aus dieser Bestimmung noch sonstwie aus dem Fürsorgegeseh
läßt sich ableiten, daß der Kanton die eidgenössische Unsallrente, wenn sie bloß
75'/. des Rormalausatzes betrage, auf 199'/- zu ergänzen habe. Vielmehr
fällt für die Berechnung der kantonalen Zusatzleistung überhaupt nur derjenige
Teilbetrag des zuletzt bezogene» Jahresverdienstes in Betracht, der 4999 Fr.
übersteigt. Dem hiermit im Widerspruch stehenden Ergänzungsbegehren kann
somit nicht entsprochen werden.

Da es sich bei der Festsetzung der hier in Frage stehenden Zusatzleistnngen
des KantonS um die Anwendung bindender Rechtsvorschriften und nicht um
Ermessensfragen handelt, ist für die Berücksichtigung von Billigkeitserwägungen
von vorneherein kein Raum.

Rückerstattung von Arnrenunterstützungen der nach
auHen in Güterverbindung lebenden Ehefrau.

«Entscheid des Regierimpsratcs von Bnselstndt vom 24. Februar 1V22.)

Die Bürgerliche Waisenanstalt Basel gewährte in den Fahren 1887 bis 1895
einer in Prekären Verhältnissen lebenden Familie Unterstützungen von mehreren
Tausend Franken. Hievon entfielen auf eine seit 1994 verheiratete Tochter zirka
859 Fr. Diesen Betrag verlangte die Bürgerliche Waisenanstalt von der
Empfängerin im Jahre 1921 zurück unter Hinweis auf die günstigen Einkommensund

Vermögensverhältnisse des Ehemannes; es handle sich um eine voreheliche
Schuld der Ehefrau, die schon vor dem Inkrafttreten des eidgen. Zivilgesetzbuches

bestanden habe, und für welche daher nach altem Basler Gliterrecht das
Gemeinschaftsvermögen der Ehegatten hafte. In der Folge reichte die Bürgerliche

Waisenanftalt beim Regierungsrat eine entsprechende Klage gegen die
Ehefrau ein. Deren Ehemannn beantragte Abweisung der Klage; er könne nicht
haftbar gemacht werden für Ausgaben, die vor 35 Jahren seiner nunmehrigen
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